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 Veröffentlicht am 10.09.1980

Norm

ABGB §936 VIIc

Rechtssatz

Trotz ausdrücklichen, im Unterhaltsvergleich erklärten Verzichtes auf die Geltendmachung der clausula rebus sic

stantibus, muß die eigene bescheidene Daseinsgrundlage des Unterhaltsp6ichtigen geschont werden; es muß ihm

daher der notwendige Unterhalt gewahrt bleiben. Auf seiner Seite neu hinzutretende Unterhaltsberechtigte sind zu

berücksichtigen. Sie können aber auch nur den notwendigen und nicht etwa den standesgemäßen Unterhalt in

Anspruch nehmen, solange der Unterhaltspflichtige nicht seinen Verpflichtungen aus dem Vergleich voll nachkommt.

Reichsgericht vom 25.06.1941, VIII 58/41
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